
 
 
 

14. März 2003 
 

Beleihungsverordnung Schleswig-Holstein 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Denkert, 

 
der von Ihnen vorgelegte Entwurf einer Landesverordnung zur 
Übertragung von Aufgaben nach dem Öko-Landbaugesetz auf 
Kontrollstellen vom 19.02.2003 formuliert aus unserer Sicht sehr 
ungünstige Bedingungen für die künftige Tätigkeit von Kontrollstel-
len gemäß VO 2092/91 in Schleswig-Holstein. 
 
Dies gilt nicht nur im Vergleich mit Bundesländern, die keine Be-
leihung vorsehen, sondern auch im Vergleich mit dem Belei-
hungsvorhaben anderer Bundesländer. 
 
Wir kritisieren insbesondere die folgenden Punkte: 
1. Selbst schwerwiegende Eingriffe in die Eigentums- und Gewer-
berechte der kontrollunterworfenen Unternehmen (Sanktionen 
nach Artikel 9 Abs. 9 Buchst. b) sollen Kontrollstellen in eigenem 
Namen und in eigener Verantwortung wahrnehmen. Dies er-
scheint uns nicht sachgerecht. Zudem zeigt die Erfahrung - auch 
in Schleswig-Holstein - , dass entsprechende Entscheidungen mit 
einem hohen Prozeßrisiko verbunden sind. Eine entsprechende 
Regelung ist unseres Wissens nach in keinem anderen Bundes-
land vorgesehen. 
 
2. Über einen Widerspruch gegen die Entscheidung einer beliehe-
nen Kontrollstelle soll die Kontrollstelle selbst entscheiden. Klagen 
gegen den Widerspruchsbescheid sollen ebenfalls gegen die Kon-
trollstelle gerichtet werden. Auch dies erscheint nicht sachgerecht. 
Eine entsprechende Regelung ist unseres Wissens in keinem an-
deren Bundesland vorgesehen. 
 
3. Die Landesverordnung über Verwaltungsgebühren ermöglicht 
keine Kostendeckung. Die bereits mehrfach erbetene Anpassung 
an die wesentliche Erweiterung der VO 2092/91 um den Bereich 
der tierischen Öko-Produkte (vom August 1999), wurde bislang 
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nicht vorgenommen. Zudem ist nicht ersichtlich wie Kosten abgedeckt werden können, die 
der Kontrollstelle bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben entstehen und für die kein 
Kostenschuldner nach dem Gesetz in Anspruch genommen werden kann. Eine ähnlich un-
günstige Situation ist unseres Wissens ebenfalls in keinem anderen Bundesland gegeben. 
 
Wir haben somit den Eindruck, dass der von Ihnen vorgelegte Entwurf die Rechte, Pflichten 
und Risiken in starkem Masse zu Ungunsten der Kontrollstellen regelt. 
 
Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass mehrere Kontrollstellen erwägen, Ihre Tä-
tigkeit in Schleswig-Holstein aufzugeben, falls der vorliegende Entwurf in dieser Form zur 
Verabschiedung kommt. Wir bitten Sie, dies bei den weiteren Beratungen zu berücksichti-
gen. 
 

Im Auftrag des Vorstandes 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Dr. Jochen Neuendorff 

 

 


